
I. Allgemeines - Geltungsbereich

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; unsere Angebote, Lieferungen und
Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Entgegen -
stehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des
Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in
Kenntnis entgegen stehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender
Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 

2. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310
Abs. 1 BGB. 

3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden.

II. Angebot - Angebotsunterlagen - Vertragsschluss

1. Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes
ergibt. 

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses
Auftrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

3. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir
uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen
Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Zeichnungen, Abbildungen, Maße
und Gewichte sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich, gesondert vereinbart wird. 

III. Preis - Zahlungsbedingungen

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab
Werk“ einschließlich Verpackung. 

2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert aus -
gewiesen. 

3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer Vereinbarung. 
4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne

Abzug bei Übergabe des Liefergegenstandes zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetz -
lichen Regeln betreffend des Zahlungsverzuges sowie dessen Folgen. 

5. Ist der Kunde Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, sind Preisänderungen zulässig, wenn zwischen
Vertragsabschluss und vereinbarten Liefertermin mehr als 6 Wochen liegen. Verändern
sich danach bis zur Fertigstellung der Lieferung die Löhne, die Materialkosten oder die
marktmäßigen Einstandspreise, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entspre-
chend den Kostenänderungen anzupassen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt,
wenn eine Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen
Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt. Hiervon ist regelmäßig
auszugehen, wenn die Erhöhung mehr als 5% des vereinbarten Preises beträgt. 

6. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

7. Scheck und Wechselhergaben gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Die Wechsel-
Entgegennahme bedarf immer einer vorhergehenden Vereinbarung. Bei Hereinnahme
von Wechseln werden die bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen berechnet.
Sie sind sofort zur Zahlung fällig. 

IV. Lieferzeit

1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen
Fragen voraus. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige
und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden, insbesondere die recht-
zeitige Vorlage der zu liefernden Pläne und Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen
und Freigaben sowie der Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen voraus.
Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

2. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen, wenn die Nichteinhaltung der Frist auf
höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder auf Maßnahmen im Rahmen
von Arbeitskämpfen, z.B. Streik oder Aussperrung oder den Eintritt sonstiger unvorher-
sehbarer Ereignisse die außerhalb des Einflusses des Lieferers liegen, zurück zu führen
ist. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann vom Lieferer nicht zu vertreten,
wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs entstehen. 

3. Teillieferungen sind innerhalb der vereinbarten Lieferfrist zulässig, soweit nichts
anderes vereinbart ist und sich Nachteile für den Gebrauch daraus nicht ergeben. 

4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden,
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende
Ansprüche bleiben vorbehalten.

5. Sofern die Voraussetzungen von Abs. 4 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf
den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende
Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs.2 Nr.4 BGB oder von § 376 HGB
ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von
uns zu vertretenden Lieferverzuges der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass
ein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 

7. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf
einer von uns zu vertretenen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung
beruht. Ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen.
Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen
Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf die vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schäden begrenzt. 

8. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende
Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht;
in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schaden begrenzt. 

9. Im Übrigen haften wir im Falle des Lieferverzuges für jede vollendete  Woche Verzug
im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3% des
Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15% des Lieferwertes. 

10. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten. 

V. Gefahrübergang - Verpackungskosten

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“
vereinbart. 

2. Der Kunde ist berechtigt, die Transportverpackungen gereinigt und frei von
Fremdstoffen und nach unterschiedlichen Verpackungen sortiert am Leistungsort
zurück zu geben. Eine Rücknahmepflicht der Transportverpackung an einen anderen als
den Leistungsort besteht für uns nicht. 

3. Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transport -
versicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde. 

VI. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte, Rechtsmängel

1. Eine Prüfung, ob die vom Kunden bzw. Besteller beigestellten Unterlagen
(Druckvorlagen, Muster usw. ) Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte und gewerb-
liche Schutzrechte verletzen, obliegt allein dem Besteller und Kunden. Werden wir
wegen der Verletzung dieser Rechte in Anspruch genommen, ist der Besteller und
Kunde  verpflichtet uns jeden hieraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

2. Bringen wir im Auftrag des Kunden auf die Produkte Zeichen im Rahmen des
Kreislaufwirtschaftsgesetztes („Grüner Punkt“ o.ä.) auf, gilt der Besteller bzw. Kunde
als In-Verkehrsbringer und hat somit die Gebühren abzuführen. Verstößt der
Kunde/Besteller gegen Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes oder der
Verpackungsverordnung und werden wir deshalb in Anspruch genommen, stellt der
Besteller/Kunde uns von allen Ansprüchen frei und ersetzt uns sämtliche Schäden und
Aufwendungen.

3. Die Erfüllung aller etwa nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und der Verpackungs -
verordnung bestehenden Rücknahme- und Verwertungsverpflichtungen obliegen,
soweit nicht abweichend geregelt, allein dem Besteller/Kunden. 

4. Soweit nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Lande
des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im
 folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von
Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen
den Besteller/Kunden berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir innerhalb angemesse-
ner Fristsetzung wie folgt:
a) Wir werden nach unserer Wahl auf unsere Kosten für die betreffende Leistung ent-

weder ein Nutzungsrecht erwirken, die Leistung so ändern, dass das Schutzrecht
nicht verletzt wird oder austauschen. Ist uns dies nicht zu angemessenen
Bedingungen möglich, stehen dem Besteller/Kunden die gesetzlichen Rücktritts-
oder Minderungsrechte zu.

b) Unsere Pflicht zur Leistung von Schadenersatz richtet sich nach den ZiffernVII. sowie VIII.
c) Unsere vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der

Besteller/Kunde uns unverzüglich über die von dem Dritten geltend gemachten
Ansprüche unterrichtet, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle
Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der
Besteller/Kunde die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen
wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit
der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis der Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

d) Ansprüche des Bestellers/Kunden sind ausgeschlossen, soweit er die Schutz -
rechtsverletzung zu vertreten hat. Ansprüche des Bestellers/Kunden sind weiter aus-
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geschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben von die-
sem durch eine von uns nicht voraussehbare Änderung oder dadurch verursacht
wird, dass die Lieferung vom Besteller/Kunden verändert oder zusammen mit nicht
von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird. 

e) Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für Ansprüche des Bestellers/Kunden
die Nr. VII. und VIII. entsprechend. 

VII. Mängelhaftung

1. Konstruktions- oder Formänderungen, die auf die Verbesserung der Technik bzw. auf
Forderungen des Gesetzgebers zurück zu führen sind, bleiben während der Lieferzeit
vorbehalten und führen nicht zur Mängelhaftung, sofern der Liefergegenstand nicht
erheblich geändert wird und die Änderungen für den Kunden nicht zumutbar sind. 

2. Mehr- oder Minderlieferungen sind zulässig und lösen keine Mängelrechte aus, soweit
sie bei unbedruckten Folien bzw. Beuteln 10% und bei bedruckten Folien bzw. Beuteln
20% nicht übersteigen. Bei Bestellungen unter 50.000 Beuteln bzw. Abschnitten
erhöht sich die zulässige Menge um jeweils 10%.

3. Bei Kunststofffolien sind in Bezug zur vereinbarten Dicke folgende Toleranzen zulässig
und lösen keine Mängelrechte des Kunden aus: 

<  als 15 my +/- 25%
ab 15 my bis 25 my +/- 15%

>  als 25 my +/- 13%
4. Maßabweichungen sind vom Kunden bis zu 5% zu tolerieren und lösen gleichfalls

keine Mängelrechte aus. 
5. Sofern grundsätzliche Unverträglichkeiten oder eine grundsätzlich ungeeignete

Verwendung unserer Produkte bekannt sind, wird bzw. ist hierauf durch uns - ohne
Garantie der Vollständigkeit - hinzuweisen. Aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichen
Füllgüter und deren unterschiedlichster Eigenschaften ist unsere Haftung für die einzel-
ne, konkret durch den Kunden bzw. Besteller beabsichtigte Verwendungstauglichkeit
der Produkte ausgeschlossen, sofern diese uns nicht ausdrücklich mitgeteilt und/oder
ausdrücklich zum Vertragsgegenstand gemacht wurde. Im Übrigen obliegt das Risiko
der grundsätzlichen Eignung unserer Produkte für die beabsichtigte konkrete
Verwendung beim Kunden bzw. Besteller. Ggf. sind von diesem ausreichend
Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte für die beabsichtigte
Verwendung sicher zu stellen. 

6. Bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren können geringfügige
Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Dies gilt insbesondere für
technisch bedingte Farb- und Passerschwankungen sowie natürlich bedingte
Oxidationsschäden bei Golddruck. Das gleiche gilt für Abweichungen von Andrucken
und Auflagendruck. 

7. Des weiteren bestehen keine Mängelansprüche für natürliche Abnutzung oder
Schäden, die nach Gefahrübergang in Folge fehlerhafter oder nachlässiger
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder die auf-
grund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht voraus -
gesetzt sind. 

8. Die Mängelrechte des Kunden setzten voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekom-
men ist. 

9. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur
Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen
 mangelfreien Sache berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet,
alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht
dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort
verbracht wurde. 

10. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt
oder Minderung zu verlangen. 

11.Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde
Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
einschl. von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungs -
gehilfen, beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt. 

12. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesent -
liche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

13.Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz. 

14.Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
15. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab

Gefahrenübergang. Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§
478,479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der
mangelhaften Sache. 

VIII. Gesamthaftung

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in Ziffer VI. und Ziffer VII. vorgese-
hen, ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs aus -
geschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei
Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

2. Die Begrenzung nach Abs. 1 gilt auch, soweit der Kunde an Stelle eines Anspruchs auf
Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 

3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt
ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

IX. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus
der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des
Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurück zu
nehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag
vor. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich angemessener
Verwertungskosten - anzurechnen. 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln, insbesondere ist er
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden aus-
reichend zum Neuwert zu versichern. 

3. Bei Pfändungen und sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können.
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen
Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns ent-
standenen Ausfall. 

4. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu ver-
kaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des zwischen uns und
dem Kunden vereinbarten Kaufpreises (einschl. MwSt.) ab, die dem Kunden aus der
Weiterveräußerung erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne
oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung
bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unser Befugnis, die Forderung
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung
nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den verein-
nahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung
vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abge-
tretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforder -
lichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern
(Dritten) die Abtretung mitteilt. 

5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag einschl. MwSt.) zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache
gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

6. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden
 insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden
Forderungen um mehr als 10% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden
Sicherheiten obliegt uns. 

X. Erfüllungsort

1. Sofern die Vereinbarung über den Gerichtsstand zulässig ist, wird Königswinter als
Gerichtsstand vereinbart. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem
Wohnsitzgericht/Geschäftssitz zu verklagen. 

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist
ausgeschlossen. 

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
Erfüllungsort. 

XI. Sonstige

1. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Kunden aus dem mit uns geschlossenen
Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer Zustimmung.

2. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit sowie
die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon unberührt. Darüber hinaus verpflich-
ten sich die Parteien, die unwirksame Klausel durch eine solche wirksame Klausel zu
ersetzen, die dem in der unwirksamen Klausel zum Ausdruck kommenden überein -
stimmenden Willen der Parteien sowie dem damit verfolgten wirtschaftlichen Zweck
möglichst nahe kommt. 
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